
Anschrift: 
Gemeindeverwaltung 
Malschwitz 
Dorfplatz 26 
02694 Malschwitz 

Kontakt: 
Telefon: 035932 377 0 
Telefax: 035932 309 23 
E-Mail: sekretariat@malschwitz.de 
Internet: www.malschwitz.de 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Bautzen 
BIC: SOLADES1BAT 
IBAN: DE39 8555 0000 1000 0012 33 

Sprechzeiten: 
Di. 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Do. 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Fr. 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Hinweis: Kein Zugang für elektronisch signierte sowie elektronisch verschlüsselte Dokumente. 

 

GEMEINDE 
MALSCHWITZ 

 

Gmejna
Malešecy

Beschlussvorlage TOP 07 
Beratungsfolge: TA 10.6.2025 nicht öffentlich / vorberaten 

Gegenstand: Beratung und Beschluss über die Vergabe der Bauleistung für die 
Maßnahmen zur Hang- und Wegesicherung an der Olba 

Gesetzliche Grundlagen VOB/A, SächsVergabeG, Hauptsatzung Gemeinde Malschwitz 

 

Informationen und Begründung  
Das Ostufer der Olba ist ein beliebter öffentlicher Badestrand und 
ein zentrales Naherholungsgebiet der Gemeinde. Er besteht im 
Wesentlichen aus zwei Abschnitten: Der nördliche Strandabschnitt; 
er ist in einen Textilstrand und FFK-Bereich gegliedert. Er ist vom 
öffentlichen Parkplatz sehr gut zu erreichen, weshalb er vorwiegend 
von Tagestouristen besucht wird. In Richtung Süden befindet sich 
der zweite Strandabschnitt, der vorzugsweise von den 
Campinggästen des anliegenden Naturcampingplatzes genutzt wird. 
Die Strandabschnitte werden durch eine Aufschüttung mit 
Baumbewuchs, die aus den vormaligen Grubenarbeiten resultiert, 
voneinander optisch getrennt.  
 
Dieser Abschnitt wurde einst mit Holzbohlen gegen Abrutschen 
(Erosion) geschützt. Diese Holzbohlen sind verfault und morsch. Im 
Rahmen der hier gegenständlichen Maßnahme soll der Hang 
gesichert werden und durch die Anschaffung von Granitblöcken in 
Form einer langen Bank, das Ausflugsziel „Olba“ für Besucher 
bereichern und beide Strandabschnitte stärker miteinander 
verbinden. 
 

Beschluss-Nr.: 21-06-2025 

Der Gemeinderat der Gemeinde Malschwitz beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 
24.6.2025 die Bauleistungen für Maßnahmen zur Hang- und Wegesicherung an der Olba 
an STB See, Zum Stausee 32 in 02906 Niesky mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 
19.992,95 € zu vergeben. 

Finanzielle Auswirkungen 
Gesamtkosten 19.992,95 € Baukosten inkl. Abbruch und Entsorgung Bestand  
Finanzierung 15.994,36 € Förderung Regionalbudget 
 3.998,59 € Eigenmittel der Gemeinde; Kostenstelle: 57.50.01.00 (Tourismus) 
Folgekosten 0,00 € keine  
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Derzeitiger Zustand  Geplante „Sitzbank“ aus Granitsteinen 

 
Für die Maßnahme konnte die Gemeinde Fördermittel aus dem Regionalbudget (LEADER) erhalten. Die 
Baumaßnahme ist bis spät. 30.10.2025 abzuschließen (Bewilligungszeitraum). Grundsätzlich wird mit 
dem Bau außerhalb der Sommerferien, frühestens September 2025, begonnen, um den Badebetrieb 
möglichst wenig zu stören. 
 
Die Ausschreibung der Bauleistung wurde auf Grund der geschätzten Kosten als Freihändige Vergabe 
durchgeführt. Es wurden drei Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Drei Angebote sind 
fristgerecht eingegangen, konnten ordnungsgemäß gewertet werden. Einziges Wertungskriterium ist 
der Angebotspreis. Preisspanne der Angebote lag zwischen (gerundet) 20.000 € und 23.000 € Die Fa. STB 
See hat mit 19.992,95 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.  

Abstimmungsergebnis zu 21-06-2025 

Anzahl der Gemeinderatsmitglieder mit Bürgermeister:        
davon anwesend:       
Ja-Stimmen:         
Nein- Stimmen:            
Enthaltungen:             
 
Bemerkungen: 

Es waren keine Ratsmitglieder gemäß § 20 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 
Matthias Seidel 
Bürgermeister 


